
unzureichend, brachte Kühe, die er zum Bullen brin
gen sollte, nicht zum Decken und hielt auch den Stall 
nicht in sauberem Zustand. In einem Fall hetzte er 
beim Hereinholen des Jungviehs eine Starke mit dem 
Hund. Die Starke fiel in einen Graben, aus dem sie 
sich nicht mehr heraushelfen konnte. Ohne sich wei
ter um das verunglückte Tier zu kümmern, ging der 
Angeklagte heim. Später fand der Obermelker, der 
sich auf die Suche nach dem von ihm vermißten Tier 
machte, das Rind verendet in dem Graben. Auf Be
fragen erklärte damals der Angeklagte, daß er nicht 
wisse, wie das Tier in den Graben gekommen sei. An
fang 1950 ging Hans Sch., ein Stiefbruder des Ange
klagten, nach dem Westen. Auch Hans Sch. hatte 
einige Zeit als Landarbeiter in Groß-St. gearbeitet. 
Nach einer Schlägerei mit einem Arbeitskollegen 
schied er aus und arbeitete dann in Wismar bei der 
Derutra und später auf der Werft. In seiner freien 
Zeit war er des öfteren in Groß-St. Als der Betriebs
leiter, der Zeuge K., ihm sagen ließ, daß er den Hof 
während der Arbeitzeit nicht mehr betreten sollte, 
lauerte Hans Sch. ihm auf und griff ihn tätlich an. 
Nur durch das Dazwischentreten eines Bruders des 
Hans Sch., der auch auf dem Gut beschäftigt war, 
wurde weiteres Unheil verhindert. Eines Abends er
schien Hans Sch. in der elterlichen Wohnung und er
klärte, daß er nach dem Westen flüchten müsse. Er 
schrieb dann bald aus dem Westen, daß es ihm gut 
gehe, daß er schon eine Reihe von Anschaffungen ge
macht hätte, und daß er bei einem Bauern in West
falen Arbeit gefunden hätte. Er schickte auch Päckchen 
mit Zigaretten, Tabakwaren und Kaffee. Verlockt 
durch diese Nachrichten befaßte sich jetzt auch der 
Angeklagte ernsthaft mit dem Gedanken, nach dem 
Westen zu gehen. Ehe es zur Durchführung dieses 
Planes kam, hörte der Angeklagte eines Abends, daß 
der Obermelker im Ärger sagte: „Der ganze Scheiß 
müßte einmal abbrennen.“ Anlaß zu dieser Äußerung 
war, daß der Zeuge M. im Dunkeln über die Deichsel 
eines Wagens, der auf die Kuhstalldiele geschoben 
worden war, stolperte. Drei Tage später überzeugte 
sich der Angeklagte in den Vormittagsstunden davon, 
daß er die Möglichkeit hatte, ungesehen in den Kuh
stall zu kommen. Er ging die Treppe zur über dem 
Kuhstall gelegenen Häckselkammer herauf, setzte ein 
Büschel Stroh mit einem Streichholz in Brand, war
tete darauf, daß auch weiteres Stroh von diesem Feuer 
erfaßt wurde und ging dann nach Hause. Das Feuer 
griff rasch um sich. Als der Brand bemerkt wurde, 
war es nicht mehr möglich, das Feuer auf den Brand
herd zu beschränken. Der Dachstuhl des Gebäudes 
brannte ab und mit ihm 170 t Klee und Heu, 20 t 
Stroh und eine Häckselmaschine.

In der Hauptverhandlung legte der Angeklagte ein 
glaubwürdiges Geständnis ab, daß er den Viehstall in 
der vorbeschriebenen Form in Brand gesteckt hätte. Als 
Motiv für diese Tat gab er an, daß er dem Zeugen M. 
einen Streich hätte spielen wollen. Er sagte aber wei
ter wörtlich:

„Ich weiß, daß der Kuhstall dem ganzen Volk ge
hört und nicht dem Obermelker M., ich ihn also nicht 
geschädigt habe, sondern das ganze Volk. Ich habe es 
damals schon gewußt, und trotzdem habe ich es getan.“

Der Angeklagte gab weiter zu, im Ermittlungsver
fahren Aussagen dahingehend gemacht zu haben, daß 
er einen Brief von seinem Stiefbruder aus dem Westen 
bekommen habe, in welchem dieser ihn aufforderte, 
auch nach dem Westen zu kommen. Weiter habe in 
dem Brief gestanden, daß er aber vorher noch den 
Kuhstall anstecken und auch Vieh vergiften solle; er 
bekäme dann im Westen viel Geld und auch eine gute 
Anstellung. Der Angeklagte ging sogar so weit, zu 
behaupten, der Plan zu diesen Untaten sei von dem 
ehemaligen Pächter der damaligen Domäne Groß-St. 
ausgegangen. Diesen habe sein Bruder im Westen ge
troffen. Der Angeklagte bestritt entschieden, daß er 
tatsächlich einen solchen Brief bekommen habe, son
dern ließ sich dahin ein, daß er sich dies alles nur 
ausgedacht habe, er habe geglaubt, daß er geringer 
bestraft würde, wenn er behauptete, von seinem Bru
der angestiftet worden zu sein.

Nach dem festgestellten Sachverhalt hat der Ange
klagte vorsätzlich ein Gebäude in Brand gesetzt und 
durch ein und dieselbe Handlung Klee, Heu und Stroh,

also landwirtschaftliche Erzeugnisse, entgegen dem 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsablauf vernichtet. Er hat 
hierdurch die Durchführung der Wirtschaftsplanung 
gefährdet, denn die Wirtschaftsverwaltung rechnete mit 
den geernteten und eingefahrenen Futtermitteln. Dar
über hinaus aber hat der Angeklagte zugleich durch 
diese beiden Handlungen ein Verbrechen im Sinne des 
Befehls Nr. 160 der SMAD begangen. Er hat sich eines 
Sabotageaktes schuldig gemacht, der zur Beschädigung 
eines Betriebes diente.

Nach § 73 StGB hat der Angeklagte durch eine und 
dieselbe Handlung § 308 StGB, § 1 Abs. 1 Ziff. 3 
WStVO und Befehl Nr. 160, also 3 Strafgesetze ver
letzt.

Zur Feststellung der Sabotage hat die Verteidigung 
ausgeführt, daß dem Täter nachgewiesen werden 
müsse, daß er die über den Begriff des Vorsatzes hin
ausgehende Absicht gehabt habe, den wirtschaftlichen 
Aufbau zu schädigen, so daß also die Feststellung 
eines bedingten Vorsatzes nicht ausreiche, um die 
Tatbestandsmerkmale der Sabotage festzustellen. Die
ser Auffassung steht der Wortlaut des Befehls Nr. 160 
entgegen. Der hier zur Anwendung kommende Wort
laut des Befehls Nr. 160 besagt lediglich, daß Per
sonen zu bestrafen sind, die an Sabotageakten schuldig 
sind, die der Beschädigung von Betrieben dienen. Hier
nach ist also ein besonderer innerer Tatbestand nicht 
erforderlich. Auch aus der Präambel zum Befehl 
Nr. 160 ist nicht zu schließen, daß der Gesetzgeber dem 
Befehl Nr. 160 einen besonderen inneren Tatbestand 
geben wollte. Wenn es auch in der Präambel heißt: 
„Zwecks Verhinderung der verbrecherischen Tätigkeit 
einzelner Personen, welche die Absicht haben, den 
durch die deutschen Selbstversorgungsorgane durch
geführten wirtschaftlichen Aufbau zu vereiteln ...“, so 
ist doch das Wort „Absicht“ in diesem Zusammenhang 
nicht so auszulegen, daß der Täter eine über den Vor
satz hinausgehende besondere Absicht gehabt haben 
muß. Der Gesetzgeber hat durch die Fassung der Prä
ambel zum Ausdruck bringen wollen, daß der Befehl 
Nr. 160 mit seiner scharfen Strafandrohung eine War
nung für alle diejenigen sein soll, die sich mit dem 
Gedanken tragen, Diversions- oder Sabotagehandlun
gen, wie sie in Ziff. 1 und 2 des Befehls Nr. 160 näher 
bezeichnet sind, zu begehen. Es genügt also, daß der 
Täter, sei es auch aus rein persönlichen Gründen, eine 
objektiv wirtschaftsgefährdende Handlung begeht, und 
hierbei die erkannte Gefährdung des Wirtschafts
lebens in Kauf nimmt. Das aber hat der Angeklagte, 
wie sich aus seiner eigenen wörtlich zitierten Einlas
sung ergibt, getan. Die Voraussetzungen zur Anwen
dung des Befehls Nr. 160 liegen also vor.

Nach § 73 StGB ist bei festgestellter Tateinheit die 
Strafe dem Gesetz zu entnehmen, welches die schwerste 
Strafe androht. § 308 StGB droht Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren an; nach § 1 Abs. 1 WStVO ist mit Zuchthaus zu 
bestrafen; der Befehl Nr. 160 sieht nach seinem Wort
laut Gefängnis bis zu 15 Jahren und in besonders 
schweren Fällen die Todesstrafe vor.

Bei dem deutschen Wortlaut des Befehls Nr. 160 han
delt es sich um eine Übersetzung. Fest steht, daß die 
Übersetzung des Befehls Nr. 160 in den einzelnen Län
dern der Deutschen Demokratischen Republik verschie
denartig erfolgt ist. So hat beispielsweise in der Straf
sache gegen Herwegen, Brundert u. a. dem Obersten 
Gericht eine Übersetzung Vorgelegen, in der es heißt: 
„ ... werden zu F r e i h e i t s  strafen bis zu 15 Jahren 
und in besonders schweren Fällen zum Tode verurteilt.“ 
Der Gesetzgeber hat in der Originalfassung des Be
fehls Nr. 160 bei der Strafbestimmung also Freiheits
strafen bis zu 15 Jahren gemeint. Aus der Tatsache, 
daß das deutsche Strafrecht für Gefängnisstrafen die 
Höchstgrenze von fünf Jahren festlegt, während nach 
§ 14 StGB der Höchstbetrag der zeitigen Zuchthaus
strafe 15 Jahre ist, muß geschlossen werden, daß auch 
im Befehl Nr. 160 Zuchthausstrafe erkannt werden 
soll. Der Befehl Nr. 160 ist also dasjenige Gesetz, das 
die schwerste Strafe androht. Der Strafrahmen für den 
Angeklagten war demnach dem Befehl Nr. 160 zu ent
nehmen (vgl. NJ 1950, S. 177).

Der Angeklagte war zur Zeit des Zusammenbruches 
16 Jahre alt. Er hatte die letzten Wochen des Krieges 
in einem Lager verbracht, das den Zweck hatte, auch 
ihn, wie tausende anderer junger Menschen noch aktiv
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